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RS OGH 1977/6/23 7Ob40/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1977

Norm

KFG 1967 §64 Abs5

Rechtssatz

§ 64 Abs 5 KFG 1967 gewährt den Besitzern ausländischer Lenkerberechtigungen eine Ausnahme von der allgemeinen

Verp7ichtung, ein Fahrzeug im Inland nur mit einer inländischen Lenkerberechtigung zu lenken. Nach Ablauf der dort

genannten Frist fällt diese Privilegierung weg. Es kann daher nicht von einer Schlechterstellung der Ausländer

gesprochen werden.
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Schlagworte

SW: Auto
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